
II . W erk tä tig e  B au ern

Als w erk tä tige  B auern gelten:
1. Personen, die M itglieder einer Landw irtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaft sind;
2. E inzelbauern, die ihre A rbeit m it den zur Fam ilie 

gehörenden A rbeitsk räften  verrichten oder nu r in 
den jährlichen A rbeitsspitzen A ushilfskräfte beschäf
tigen, som it in der Regel keine frem den A rbeits
k rä fte  ausbeuten und deren W irtschaftsgröße 20 ha 
m ittle re r Bodenklasse n icht übersteigt.

Deutlicher aber noch als die Zulassungsrichtlinien selbst 
lassen die den Erziehungsberechtigten von den A u f
nahm e-Kom m issionen zugestellten  A b l e h n u n g  s - 
b e s c h e i d e  erkennen, daß nicht die schulischen Lei
stungen der Kinder, sondern ihre gesellschaftspolitische 
B etä tigung  sowie die politische E instellung ihrer E ltern  
fü r  die A u fnahm e in  die Oberschule ausschlaggebend 
sind.
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III. W erk tätige —  im Sinne der R ichtlinie — , deren
K inder bei der A ufnahm e in die M ittel- und Oberschulen
besonders zu berücksichtigen sind:
1. Inhaber eines E inzelvertrages.
2. Personen, die gem äß der „Verordnung über die Al

tersversorgung  der Intelligenz an w issenschaftlichen, 
künstlerischen, pädagogischen und medizinischen 
E inrichtungen der Deutschen D em okratischen Repu
b lik“ vom 12. Ju li 1951 zum  K reis der V ersorgungs
berechtigten gehören (GBl. N r. 85 vom 17. Ju li 1951 
Seite 675).

3. Personen, die gem äß § 1 der Zweiten D urchfüh
rungsbestim m ung vom 24. Mai 1951 zur Verordnung 
über die zusätzliche A ltersversorgung der technischen 
Intelligenz in den volkseigenen und in den gleich
gestellten Betrieben beschäftig t sind (GBl. N r. 62 
vom 28. Mai 1951 Seite 687).

4. Angehörige der bewaffneten K räfte.
5. Angehörige der freischaffenden Intelligenz, die ein 

positives V erhalten zu r D eutschen D em okratischen 
Republik aufweisen.

6. Personen, die nach dem Ja h re  1945 im Gebiet der 
Deutschen D em okratischen Republik als A ngestellte 
in  den dem okratischen P arte ien  und M assenorgani
sationen, in der staatlichen V erw altung, in der volks
eigenen und genossenschaftlichen W irtschaft, in 
kulturellen, w issenschaftlichen, medizinischen und 
ähnlichen E inrichtungen tä tig  sind.

7. M itglieder der Produktionsgenossenschaften des 
H andw erks.

8. Bei der A ufnahm e in die M ittel- und Oberschulen 
sind auch die K inder solcher E rziehungsberechtigten 
besonders zu berücksichtigen, die sich V erdienste e r
worben und Auszeichnungen erhalten  haben.

R a t der S t a d t .....................  Abt. Volksbildung
Kreiskom m ission zu r B earbeitung 

von A nträgen  fü r  die A ufnahm e 
in die Oberschule

den 14. Ja n u a r 1958

Sehr geehrte  F ra u  R.!
W ir müssen Ihnen leider m itteilen, daß die Kommission 
zu r A ufnahm e von Schülern in die Oberschule Ihrem  
A nträge nicht sta ttgeben  konnte. Die begrenzten A uf
nahm em öglichkeiten erlauben nu r Schüler aufzuneh
men, die alle drei Grundbedingungen fü r die Aufnahm e 
voll und ganz erfüllen und die Gewähr bieten, daß sie 
als künftige sozialistische Intelligenz unseres S taa tes 
der A rbeiter und B auern ak tiv  zur Festigung  unserer 
Gesellschaftsordnung beitragen. Obwohl Ih r  Kind einen 
verhältn ism äßig  guten  Leistungsstand aufweist, g ibt 
uns die gesellschaftspolitische G esam thaltung nicht die 
Gewähr, daß es die A nforderungen erfüllen wird, die 
die Oberschule stellt.
Gegen diesen Beschluß können Sie bei der K reiskom 
mission N. schriftlich E inspruch erheben.

Der Vorsitzende der Kommission

gez. U nterschrift 
D irektor

DOKUMENT 75

R a t der S tad t Oberschule

den 30. 11. 1957

B.

1. Die R äte der Kreise, A bteilung Volksbildung, geben 
den Grundschulen auf der Grundlage des V olksw irt
schaftsplanes R ichtzahlen fü r die A ufnahm e von 
Schülern in die 9. K lasse der M ittel- und Oberschulen 
bekannt.

2. a) .......................
b) Bedingungen fü r  die A ufnahm e an  Oberschulen 

sind im Regelfälle
gu te r Leistungsdurchschnitt, 
ak tive gesellschaftliche A rbeit 
und
einwandfreies V erhalten.

3. Die D irektoren der M ittel- und Oberschulen en t
scheiden m it den jeweiligen Leitern der G rund
schulen un ter Hinzuziehung der dem okratischen 
Öffentlichkeit, besonders der V olksvertretungen und 
der E lternbeiräte , über die Aufnahm e in die w eiter
führenden allgemeinbildenden Schulen.

Quelle: „Verfügungen und M itteilungen“ des M iniste
rium s fü r Volksbildung N r. 32/55, S. 257 und 
N r. 32/56, S. 209.

Sehr geehrte F ra u  M.!
Die Kommission zu r A ufnahm e der Grundschüler in  die 
Oberschule fü r  das Schuljahr 1958/59 konnte den A n
tra g  fü r Ih ren  Sohn nach reiflicher B eratung  leider 
n icht genehmigen.

B egründung:
Durch die Folgen des zweiten W eltkrieges kommen 
weniger Schüler aus der Grundschule zur E ntlassung  
als in  den vergangenen Jahren . D er V olksw irtschafts
plan sieht deshalb vor, daß weniger Schüler als bisher 
die Oberschulen besuchen können. Im  V erhältnis dazu 
haben sich allerdings m ehr E lte rn  als bisher um  den 
Oberschulbesuch ihres Kindes bem üht.
Aus diesem Grunde konnte die Kommission die Zulas
sung nu r dann aussprechen, wenn alle V oraussetzungen 
leistungsm äßiger und gesellschaftlicher A rt gegeben 
waren.
Aus dem A ufnahm eantrag  geht hervor, daß der P äd 
agogische R a t der Grundschule, die Ih r  Sohn besucht, 
der A nsicht ist, daß Ih r  Sohn den Anforderungen, die 
w ir an  einen Oberschüler der dem okratischen Schule in 
gesellschaftlicher H insicht stellen müssen, n icht ge
nügen wird.
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